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dem WirLh Dierk Gerdes zu Moorhausen ge¬
hoben werden.

Von einem Reise- Fracht- oder beladenen
Wagen oder Schlitten, imgleichen von ei¬
ner Kutsche oder Chaise für jedes Pferd
oder Zugthier . ° 3 Groten.

Von einem unbeladenen hiesigen Bauerwagen
oder Schlitten für jedes Pferd oder Zug¬
thier . . . . 1 Groten.

Won einem Reiter . . 2 Grote.
Für Hand- oder Koppelpferde, Esel und

Hornvieh » Stück . 1 Groten.
Für Ziegen, Schafe, Schweine»Stück ^ Gr.

Das Weggeld wird in Courant bezahlt,
wer aber in besserer Münzsorte zahlt, kann kein
s§io vergütet verlangen.

Derjenige, der das Weggeld defraudiren
sollte, wird polizeilich mit Geld oder Gefang-
niß bestraft.

33 ) Regierungs - Bekanntmachung
vom  11 . Nov . , xudl . den 16 . Nov.
18 31.

betreffend Las In der Bekanntmachung der Großherzog-

^serhalb 'dcr wichen Eammer vom 20 . Febr . 1826 . ist unter
Stadt . Beziehung auf die Landesherrliche Verordnung
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